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alle Waldvögel mit Ausnahme des Falken, Habichts und Sperbers,

des Adlers und des Uhus, der Tauben, Finken, Waldhühner und

Reiher; besonders nützlich darunter sind die Höhlenbrüter, die Kletter—

und Singvögel. Zu ihrer Erhaltung schone man möglichst die alten

hohlen Bäume im Revier oder hänge Nistkästen aus. Nützliche Säuge—

thiere sind das Schwein, der Igel, der Dachs, der Maulwurf und die

Fledermäuse; bei Mäusefraß muß auch der Fuchs geschont werden;
ferner sind alle Amphibien mit Ausnahme der gefährlichen Giftschlangen

und von den Insekten die Raub-, Lauf= und Moderkäfer, die Schlupf-

wespen, Wegwespen, Mord= und Florfliegen, Libellen, Spinnen und

Ameisen nützlich.

II. Schaden durch Menschen.

8 230.

Allgemeines.

Es gehört zu den wichtigsten Dienstpflichten der Forstbeamten

den Wald gegen seinen event. Hauptfeind, den Menschen selbst, zu

schützen, welcher dem Walde durch unberechtigte Nutzungen oder Ueber-

schreiten der berechtigten Nutzungen, bös= oder muthwillig, aus Un-

kenntniß oder Unvorsichtigkeit auf alle mögliche Art und Weise Schaden

zufügt. Den Schutz des Waldes gegen Menschen nennt man Forst-

polizei; dieselbe gründet sich auf allgemein gültige Straf= oder Forst-

polizeigesetze (vergl. das hinten angeheftete Forstdiebstahls= und Forst-
und Feldpolizeigesetz) oder auf nur lokal gültige Forstverordnungen, von

denen sich der Beamte die genaueste Kenntniß verschaffen muß, um die

in jenen Gesetzen und Verordnungen gegen die Uebelthäter angedrohten

Strafen mit Hilfe des Richters oder der Behörden in Anwendung

bringen zu können.

A. Aebergriffe der Berechtigten.

8 231.

Wo die Wälder noch mit Berechtigungen Dritter (Servituten),

wie Holz-Weide= und vielseitigen Nebennutzungsberechtigungen belastet

sind oder wo einzelnen Menschen freiwillig derartige Nutzungen unent-

geltlich oder gegen Bezahlung gestattet sind, liegt die Gefahr nahe, daß
diese aus Eigennutz die berechtigten oder erlaubten Nutzungen über-
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schreiten; daher ist eine unausgesetzte Controle und Beaufsichtigung bei

den Ausübungen nöthig, und hat sich der Beamte von dem Umfang

der Berechtigungen aus den vorhandenen Berechtigungsnachweisungen,

Urkunden, Verträgen, den bestehenden gesetzlichen oder polizeilichen Be-

stimmungen über Waldservituten event. an der Hand seines Vorgesetzten

genau zu informiren. Wenn Nutzungen unentgeltlich oder gegen Be-

zahlung gestattet sind, so müssen die Betreffenden stets einen Legiti-
mationszettel bei sich führen, der Person, Gegenstand und Umfang der

Nutzung genau bezeichnet. Jeder, der in den Staatsforsten ohne Legiti-

mationszettel derartige Nutzungen ausübt, ist strafbar (cfr. § 40 bis

42 des Feld= und Forstpolizeiges.)?)

8 232.
a. Aebergriffe Holzberechtigter.

Die Holzkäufer und ihre Fuhrleute sind stets unter auf—

merksamer Controle zu halten, da sie sich oft folgende Ueberschreitungen

oder unberechtigte Anmaßungen zu Schulden kommen lassen: das ge—

kaufte Holz fahren sie nicht rechtzeitig ab, so daß es bei den Kul—

turen belästigt oder schädliche Insekten anlockt, beim Abfahren ent—

wenden sie gern kleinere Nutzhölzer z. B. Peitschenstiele, zum Aufladen

Hebebäume oder im Gebirge Hemnscheite, sie wählen kürzere Wege
durch Bestände oder Schonungen, fahren nicht auf, sondern neben den

Wegen, wenn dies bequemer ist, spannen ihr Vieh während des Auf-
ladens aus und lassen es herumlaufen, so daß es durch Verbeißen und

Zertreten schadet, fahren unrichtiges Holz ab oder stehlen fremdes Holz
dazu, führen den Verkaufszettel nicht bei sich, fahren an unerlaubten

Tagen oder Tageszeiten ab rc., kurz, sie verletzen die allgemeinen und

besonderen Bestimmungen über die Art und Weise der Abfuhr, wie sie

beim Verkaufe kundgegeben sind.

Auf alle solche Ueberschreitungen ist streng zu achten, auch wird
bezüglich etwaiger Beschädigungen des Waldes in Erinnerung gebracht,

was im Waldbau über Räumung der Niederwald= und Buchenbesamungs-

schläge gesagt ist. Alle Schläge sollen im Interesse des Forstschutzes so

zeitig geführt, resp. verkauft werden, daß sie im Laubholze vor dem

*) Wo künftig das Feld= und Forstpolizeigesetz v. 1. April 1880 citirt wird,

geschieht dies mit der Abkürzung: F. u. F. P. G., das Forstdiebstahlsgesetz mit

F. D. G., die Dienstinstruktion für Förster mil J. f. F.
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Ausbruch desselben, in Nadelholzbeständen vor Juni geräumt werden

können; ist das unmöglich, so muß das Holz gerückt und die Nadel-

hölzer müssen außerdem noch geschält werden, soweit sie nicht zu Fang-
bäumen dienen.

Auf sorgfältige Schonung des Waldbodens ist selbstverständlich ein

Hauptaugenmerk zu richten; die Wege und Brücken sind zu diesem

Zwecke stets in möglichst gutem Zustande zu erhalten und ist über noth-

wendig werdende Wege= und Brückenbesserungen rechtzeitig dem

Vorgesetzten Meldung zu machen.

Die spezielleren Vorschriften hierüber finden sich in der Preu-

ßischen Dienstinstruktion für Förster vom 23. Oktober 1868, §§ 56

bis 63 und §§ 35, 36, 38, 39, 43 des F. u. F. P. G.

Die Uebergriffe der Berechtigten auf Bau-, Nutz= und

Brennholz sind auf Grund der bestehenden Bestimmnngen zu ver-

folgen.
Raff= und Leseholzsammler, denen diese Nutzung freiwillig

gestattet ist, sammeln gern stärkeres und nicht abgestorbenes Holz, be-

dienen sich unerlaubter Werkzeuge oder Transportmittel, sammeln an

unerlaubten Tagen und Tageszeiten oder ohne Legitimationszettel oder

in Schlägen, bevor ihnen diese ausdrücklich geöffnet sind. Namentlich
schädlich ist das unvorsichtige Abbrechen von Aesten in den Kronen,

wodurch Verwundungen und damit Fäulniß, Schwarzästigkeit und

Schwamm hervorgerufen werden kann. Alle derartigen Uebergriffe

müssen durch den Schutzbeamten verhindert werden (8 63 der J. f. F.)

oder man giebt zuverlässigen Sammlern die Alers'sche Flügelsäge in

die Hand — wie das anderseits empfohlen wird, um Schaden zu ver-

hüten.

#233.
b. Aebergriffe Weideberechtigter.

Wenn die Waldweide auf Grund von Berechtigungen ausgeübt

wird, so gelten die darüber bestehenden besonderen Bestimmungen. Ist
dieselbe dagegen unentgeltlich oder gegen Zahlung, wie dies in futter-

armen Gegenden oft nicht zu umgehen und im allgemeinen Interesse

auch nicht zu verweigern ist, gestattet, so muß sie streng überwacht
werden, weil sie sonst dem Walde in der gefährlichsten Weise durch

Verbeißen werthvoller Holzarten schädlich werden kann.
Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 21
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Folgende Regeln sind zu beachten:
1. Das Vieh darf nie ohne Aufsicht, sondern nur unter durch-

aus unbescholtenen und zuverlässigen Hirten weiden, auch nie einzeln,

sondern in Heerden zusammen.
2. Es darf nur die erlaubte Gattung und Stückzahl Vieh ein-

getrieben werden, über die Buch zu führen (im Weidebuche) und

unausgesetzt Controle zu üben ist. Pferde, Schafe und namentlich

Ziegen sind nie zur Waldweide zuzulassen, überhaupt streng zu ver-

folgen, sobald sie im Walde betroffen werden.
3. Die Gras= und Weidenutzung ist nur vom Mai bis Oktober

zu gestatten, die Masthütung vom 15. Oktober bis 1. Februar.

4. Kulturen, Pflanzungen, Brücher, Samenschläge 2c. sind, bis sie

dem Maule des Viehes entwachsen sind, in Schonung zu legen; auch

sind feste Viehruhen in hohem schattigem Holze, wo kein Schaden ge-

schehen kann, anzuweisen. Die Schonungen sind deutlich durch Wische
abzugrenzen, welche man auf Stangen steckt oder an angrenzenden

Bäumen so hoch anbindet, daß sie schwer zu erreichen sind. Wo

Grenzüberschreitungen des Viehes häufig vorkommen oder wenn Vieh

viel oder regelmäßig an Schonungen vorbeigetrieben wird, muß man

daselbst Zäune errichten oder genügend tiefe Gräben mit dem Erdaus-

wurf nach der Schonung hin ziehen lassen.
5. Die Weidestriche müssen den Hirten, um Irrthümer und

Ausreden abzuschneiden, genau örtlich angewiesen werden und soll der

Hirt in diesen mit dem Weidegang nach einer bestimmten Reihenfolge

wechseln. (Vergl. § 64 d. J. f. F. und §§ 14, 15, 25, 69, 71 des

F. u. F. P. G.)

8 234.

c. Tebergriffe bei anderen Nebennuhungen.

Ist die Grasnutzung gestattet, so müssen bestimmte Distrikte
an bestimmten Tagen hierfür geöffnet werden und ist die Art der

Nutzung — ob nur gerupft, ob gesichelt oder ob gemäht werden kann,

vorzuschreiben. Aus Unachtsamkeit oder aus Rache werden hierbei öfter

Pflanzen beschädigt; dies ist scharf zu überwachen und zu bestrafen.

(Vergl. F. u. F. P. G. § 24 u. § 63 d. J. f. F.)

Bei Abgabe der Waldstreu ist die allerstrengste Controle zu

üben und sind genau die einzelnen Stellen, wo die Streu entnommen
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werden kann, anzugeben; solche Stellen sind Laubanhäufungen, Schonungs-
ränder (gegen Feuersgefahr), Gräben, Wege und Gestelle, dichte Beer-

und Haidekrautstellen, brüchige oder verangerte Plätze; nie darf eine

Stelle im Bestande durch Streuabgabe ganz vom Humus

entblößt werden. In Beständen, die jünger als 50 Jahre, ist die

Streunutzung auszuschließen, ebenso 5—10 Jahre vor dem Abtriebe;

eiserne Harken oder solche mit sehr engen Zinken sind zu verbieten.

Bei der Streunutzung soll der Beamte, mehr als bei jeder anderen

Nutzung, soweit es irgend möglich ist, persönlich zugegen sein.
Bestrafungen nach dem noch gültigen Waldstreugesetz vom 5. März

1843 (für die 6 östlichen Provinzen) und § 96 des F. P. G., § 63

d. J. f. F.

Beim Sammeln und Pflücken der Waldsämereien werden

leicht die Bäume durch unvorsichtiges Anschlagen mit der Axt, durch

Herabreißen, Abbrechen und Abhauen der samentragenden Zweige und

Gipfel, auch wohl beim Besteigen unnöthig und stark beschädigt. Dies
muß man durch strenge Aufsicht und das Verbot des Mitbringens

scharfer Instrumente verhindern; auch sollen die Zweige nie herunter,

sondern stets heraufgebogen werden. Im Uebrigen siehe J. f. F.
88 62-64.

Alle sub a—c genannten Uebertretungen finden ihre Bestrafung

auf Grund des hinten angehefteten Feld= und Forstpolizeigesetzes vom

1. April 1880 resp. daneben noch gültiger besonderer Verordnungen,

die auf jeder Oberförsterei einzusehen sind und werden dieselben in das

Rügebuch eingetragen. Da sie jedoch nur Contraventionen sind, so

dürfen sie nicht in die Forstdiebstahlsstraflisten eingetragen werden,

sondern gehören in die Contraventionslisten. Die Bestrafung erfolgt

durch die Polizeibehörden im Mandatsverfahren.

B. Aebergriffe der Anberechtigten.

g 235.
a. Der Grenznachbarn.

In jedem Jahre hat der Förster zweimal eine genaue Revision

der Grenzen vorzunehmen und sind die betr. Rapporte bis Ende Juni

und Mitte November einzureichen. Die Grenzen sind dann event.

ordnungsmäßig wiederherzustellen. Vor allen Dingen müssen die
21###
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